
Die neue Pflegefinanzierung

Von PD Dr. iur. Hnnov Laxoorr LL.M.*

Rösumö

Le nouveau r6gime de financenlent des soins entrera en vigueur le l"juillet
2010. Le financernent des soins n'a pas 6t6 nrodifi6 fondamentalement. Mais
le systörne des assurances sociales de soins en visueur a 6t6 modifi6 partielle-
rnent et de fagon plus ou moins 6tendue. Par la thöse suiv:rnte, l 'auteur expose
les effets du nouveau financenent sur les prestations particuliöres des assu-
rances sociales de soinAVS,AC et LaMal.
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lII. Auswirkungen fiir die AHV

IV. Auswirkungen für die EL

A. Verhinderung einer Sozialhilfebedürftigkeit

B. Jährliche Ergänzungsleistung
1. Ver:sicherte befindet sich nicht in Heimpflege
2. Versicherte befindet sich in Heimpflege

C. Vergütuns von Krankheits- und Behinderungskosten

I . Einleitung

Die neue Pflegefinanzierung tritt am l.Juli 2010 in Kraft.l Tiotz der
Assoziation, die der Titel der Gesetzesrevision nahelegt, wird damit die
Pflegefinanzierung nicht grundlegend geändert, sondern das geltende
soziale Pflegeversicherungssystenl nur in Teiien, mehr oder minder rveit-
reichend, revidiert. Die folgenden Ausfuhrungen legen die Auswirkun-
gen der neuen Pflegefinanzierung fir die einzelnen sozialen Pflegeversi-
cherungsleistungen dar. Nicht konrmentiert werden die anderen Verord-
nungsanpassungen.2

n. Auswirkungen für die Krankenversicherung

A. Wrsicherte PJlegeleistungen

1. Al lgenreines

Die Krankenversicherung ist als -finale Sozialuersicherung sowohl bei
einer krankheits- als auch einer unfallbedingten Pflegebedürftigkeit an-
wendbar, in letzterem Fall aber nur subsidiär zur Unfallversicherung und

1 Vgl. Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegeflnanzierung vom l3.Juni 2008 und
Botschaft zum Bunclesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierun€l  vom 16. Februar
2005 (BBl 2005 2033) stttrie Anderung dcrWrortlnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen
Krankenp_flegeuersiclrcrunQ (Krankenpfege-Leistungsuerttrdrtung, KLV) uom 24.-luni 2009 und Andc-
runl derl./erordnurrg iiber die Krankenvcrsicherun,g (KVV)vom 2l.Jttni 2009.

2 Diese betrellbrrd die Pilotprojekte fi ir die Kostenübernahme fiir Leistungen imAuslancl,
Verlängerung der Dauer des Projektes (Art. 36a KW), die Zulassung und C)rganisation der
Physiotherapie (vgl. Art.47 und 52a KW) sowie die Reihenfolge der Prärnienermässigungen
(vgl .  Art .90b KVV).
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insoweit die Leistungsvoraussetzungen der Krankenversicherung erfüllt
sind.3 Die von der Krankenversicherung vorgesehenen Pflegeversiche-
rungsleistungen bestehen im Ersatz der Spital-, Heim- und Spitexpflege-
kosten.a In der Krankenversicherung sindAngehörige, die selbst nicht die
Zulassungsvoraussetzungen des KVG erfüllen, keine anerkannten Leis-
tungserbringer.s Es besteht deshalb für die Angehörigenpflege selbst ge-
stützt auf die Austauschbefugnis keine Leistungspflicht.6 Nach der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung besteht eine Leistungspflicht nach
KVG nur dann, wenn Angehörige, die anerkannte Leistungserbringer
und selbstständig erwerbend sind, die versicherten Leistungen erbringen.T
Keine Umgehung des Zulassungserfordernisses stellt die Anstellung von
pflegenden Angehörigen, die nicht im Besitz eines Pflegefachdiploms
sind, durch eine zugelassene Spitex-Organisation dar. In einem solchen
Fall liegt entschädigungspflichtige Spitex- und nicht Angehörieenpflege
vor.ö

2. Spitalpflege

Die Spi talpfl egekosten werden vollumfdnglich üb ernomnren. e Spital-
pflege setzt voraus, dass beimVersicherten eine medizinische oder eine so-
ziale Spitalbedttrftigkeitl0 vorliegt. Ist der Versicherte nicht mehr spital-,

3 Vgl .Art .  1aAbs.2 l i t .  b KVG.
a Vgl. Art. 25 Abs. 2 lir. a KVG und Art.7 ff. KLV
t Vgl .BGE I  I lV 324.
n Vgl .BGE 126V 330 = RKUV 2000 288 8. |b.
t  Vgl .  tsGE lJJV 218 E. 6 und Urtei le EV(l  vom 20.I2.1999 i .S.  X.  = RKUV 2000 77

(betreffend ärztliche Behandlung durch den Ehegatten) bzw. vonr 20. 12.1999 i.S. X. : I{KUV
2000 82 (betreffend ärztliche Behandlung durch einen Elternteil). Nach einern 2007 ergan-
€lenen Urteil des Bundesgerichts genügt es aber nicht, dass der pllegende Angehörige die
materiellen Zulassungsvoraussetzungen efil lt, dieser muss über eine Abrechnungsnunurler
verf i igen (vgl .  Urtei l  BGer vom 10.5.2007 [K 111/06 und K 145/06)8.5.2).

t Vgl. Urteil EVG vonr 21.6.2006 (K 156/04) : RKUV 2006 303 E.4.

"  Vgl .  Arr .25 Abs.2 l i t .  a nKVG.
r0 Spitalbedürftigkeit ist einerseits dann gegeben. wenn die notwendigen diagnostischen

und therapeutischen Massnahnren nur in einern Spital zwecknrässig durchgefiihrt werden
können, anderseits auch clann, wenn die Möglichkeiten ambulanter Behandlung erschöpft
sind und nur noch im Rahnren eines Spritalaufenthaltes Aussicht auieinen Behancllungserfolg
besteht. Dabei kann eine Leistungspflicht für den Spitalaufenthalt auch dann bestehen, wenrl
der Krankheitszustand desVersicherten einen solchen nicht unbecJingt erforderlich nacht, die
medizinische Behandlung jedoch wegen besonderer persönlicher Lebensumstände nicht an-
ders als inr  Spi ta l  durchgef i ihr t  werden kann (vgl .  BGE 126V 323E.2b und 120V 206E.6a).
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aber heim-bzw. spitexbedürftig,11 gilt nach der derzeitigen Rechtspre-
chung eine Übergangszeit von einem Monat fiir die (Jmplatzierung ins
Heiml2. Diese beginnt mit der Zustellung der Mitteilung des Kranken-
versicherers an den Versicherten, einen weiteren Spitalaufenthalt nicht
mehr tragen zu wollen, zu laufen.i3

Mit Inkrafttreten der neuen Pflegefinanzierung besteht lediglich noch
ern Anspruch auf cinc zu,eiruöchigc Akut- und ÜbergangspJlege.la Leistungen
derAkut- und Üb.rg.trgspflege unrfassen alle in Art.7 Abs.2 KLV auf-
geführten Massnahnren (Abklärung, Beratung und (Jntersuchung sowie
Behandlungs- und Grundpflege), welche sich imAnschluss an einen Spi-
talaufenthalt als notwendig erweisen und die im Spital ärztltch angeord-
net15 und von freiberufl ichen Pflegefachpersonen, einer Spitex-Organi-
sation oder einem Pflegeheim durchgeführt werden.l6 Akut- und Über-
gangspflege werden nach den Regeln der SpitaffinanzierunglT und nicht
nach den sonst üblichen Pflegetarifen entschädigt.18

3. Heimpflege

Die versicherten Pflegeleistungen, die in einem Pflegeheim i.S.v.
Art.39 Abs. 3 KVGIe erbracht werden. richten sich wie bisher nach den

r1 Für psychiatrische Dauerpatienqen gelten. auch wenn der Gesundheitszustand Schrvan-
kungen unterworfen ist, prinzipiell die Regehr für Pflegeheinrpatierrten, sofern nicht vor-
übergehendeVerschlinunerungen des Leidens wieder eine Akutspitalbedürftigkeit bewirken
(vgl .  BGE 120V 200 E. (ra und Urtei l  EVG vom 20.10.2006 lK20/061E.3.1).

12 Vgl. BGE 124V 362 : RKUV 1999 31 E. 2c. Siehe ferner Urteil EVG vom 27 .12.2000
ß 11l00) E.3.

13 Vgl .  Urtei l  EVG vonr 27.12.2000 (K 11l00) E.3.

'*  Vgl .  Art .26a Abs.2 KVG.

' t  Vgl .Art .  25a Abs. 2 nKVG.
16 Vgl .Art .7 Abs.3 nKLV.
17 Siehe Art.49a nKVG.
18 Vgl .Art .  25a Abs. 2 nKVG.
re Das fragliche Pflegeheirn muss über eine genügende ärztliche Betreuung (vgl. RSKV

1979 277), erforderliches Fachpersonal (vgl. BGE 107V 54 E.2a [genügend: drei Kranken-
schr,vestern und sieben Krankenpflegerinnen in einem 50 Betten umfassenden Pflegeheim,
das gleichzeitig eine Schulstation der Pflegerinnenschule Toggenburg-Linth ist] und RSKV
197 9 277) und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen ve figen (vgl. BGE 115V
38 E.L)b/aa [Pflegeheim nit Geriatrieabteilung] und 107V 54 E. 1 f. [Pflegeheim nrit spital-
mässiger Einrichtung]), der inner- bzw. interkantonalen Bedarßplanun€l  entsprechen und
zudem einen Leistungsauftrae erhalten haben bzw. auf der kantonalen Pflegeheirnliste er-
rvrihnt sein. Keine Pfleeeheime sindAltersheinre ohne Pflegestationen oderWohnheime für
hilfsbedürftige Personen, nicht aber Hospize, die der medizinischen Betreuung todkranker
Versicherter dienen (vgl. Urteil EVG vom 19.12.2001 IK77 /00] E.3b).
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Grundsätzen der ambulanten Pflege2o und werden weiterhin nach Zeit-
tartf entschädrgt.2l Der Bundesrat wird neu umfassend ermächtigt, die
versicherten Pflegeleistungen, die Bedarßermittlung,Tärif und Qualitäts-
kontrollen zu regeln,22 wobei der Gesetzgeber in Ergänzung zu den all-
gerneinen Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-
lichkeit bei der Festlegung der versicherten Pflegeleistungen verlangt, die
<norwendi ge Qual ität> ztr b erücksichti gen. 23

4. Spitexpflege

Die Spitexpflege umfasst einerseits die Pflege durch freiberufliche
Pflegefachpersonen i.S.v.Art.49 KVV2a und andererseits die Pflege durch
eine kantonalrechtlich anerkannte Spitexorganisation i.S.v. Art. 51
KVV.25'26lnt bisherigen Recht war nicht geregelt, ob auch die versicher-
ten Pflegemassnahmen durch anerkannte Leistung$erbringer in Tages-
oder Nachtstrukturen, von Spitexpflegefachkräften irn Pflegeheim oder
ambulant im Pflegeheim durchgefiihrt werden dürfen. Die neue Pflege-
finanzierung klärt diese (Jnsicherheit und anerkennt alle diese Betreu-
ungsformen, unabhängig davon, ob die versicherte Leistung ausschliess-
lich am Täg oder während der Nacht erbracht werden.27

Bedarfsabklärung

Am bisherigen System der Bedarßabklärung und anschliessender ärzt-
licher Anordnung wird festgehalten.28 Die Leistungserbringer von Spit-

2i 'Vgl .Art .50 nKVG.
21 Vgl .Art .25aAbs. I  nKVG undArt .TAbs. 1 l i t .c  KLV.
z2 Yg7.Art .25aAbs.3 und 4 nKVG.
23 Vgl .Art .25a Abs.4 nKVG.
2a Pflegefachpersonen sind anerkannt, wenn sie ein Diplorn einer Schule für Gesundheits-

und Krankenpflege, die Berußausübungsbewilligung im jeweiligenTätigkeitskanton und eine
zweijährige praktische Pflegetätigkeit aufweisen. Kein Pflegefachdiplom stellt der Fähigkeits-
ausweis des Schweizerischen Roten Kreuzes fir den Besuch eines 60-stündigen Pflegeiach-
kurses dar (vgl .  Urtei l  EVG vom 5.9.2000 IK62/00]E.2).

2s Das kantonale Spitexrecht stellt nicht unselbstständiges Ausführungsrecht zu Bundes-
recht, sondern eigenständiges kantonales Bewilligungsrecht dar, weshalb nicht die Einheitsbe-
schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, sondern nur die subsidiäreVefassungs-
beschwerde offen steht (vgl. Urteil EVG vom 27 .3.1,998 i.S. Hauspflegeverein <Ein Herz für
alle Fälle> E. 1a).

26 Vgl. Art.25aAbs. 1 nKVG undArt. T Abs. 1 lit. a und b KLV
27 Vgl. Art. 25a Abs. 1 nKVG und Art. 7 Abs. 2bis nKLV.
28 Vel .Art .8 KLV.

B.
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expflege haben weiterhin den Bedarf tnBezug auf die verschiedenen in
Art.7 Abs. 2 KLV vorgesehenen Massnahmen zu unterscheiden.Anpas-
sungen erfolgen mit Bezug auf die spitalärztlich anzuordnendeAkut- und
Üb.tgrt gspflege, die nach Massgabe einheitlicher Kriterien anhand eines
Erhebungsformulars zLr konkretisieren ist,2e und die Heimpfiege, die bisher
nach vier BESA-Stufen,30 neu nach dem Zettaufwand nach zwölf Bedarfs-
stufen, festzulegen ist.31 Der Bundesrat kann ein anerkanntes Bedarßer-
mittlungssystem, z.B. BESA oder RAI/RUG, verbindlich erklären, wenn
die Tärifverträge keine Regelung vorsehen bzw. eine solche nicht zustan-
de kommt.

C. Thrifrechr

1. Spitalpflegetarif

FürAkut- und Üb.rgatrgspflege gilt der imWohnsitzkanton geltende
Spitaltarif,32 wobei der Wohnsitzkanton mindestens 55oÄ der Pflegekos-
ten zu übernehmen hat.33

2. Pflegeheimtarif

Die bis anhin geltende Tartfart (Tägestarif) wird beibehalten, aber neu
ern Thgestarif mit zwölf Stufen eingeführt. Der neue Pflegeheimtarif sieht
eine monatlicheVergütung von CHF 270.- (Tärißtufe 1: täglicher Pfle-
gebedarf bis 20 Minuten) bis CHF 3240.- (Tärißtufe 1,2:täghcher Pfle-
gebedarf über 220 Minuten) vor.34 lm Gegensatz zullrr Spitextarif unter-
scheidet der Pflegeheimtarif nicht nach Art der Pflegemassnahme, son-
dern ernzig nach dem zeitlichen Pflegebedarf pro Täg. Dieser ist denn
auch in der Abrechnung aufzuführen.3s Die bei Inkrafttreten dieser An-
derung geltenden Tärife und Tärifverträge sind innert drei Jahren an die
vom Bundesrat festgesetzten Beiträge an die Pflegeleistungen anzuglei-
chen. Die Kantonsregierungen regeln die Angleichung.36

2e vgl.Art. g Abs.lbis nI(l!.
30 Vgl. Art. 9a Abs. 2 KLV.
31 Vgl,Art. Ta Abs.3 nKLV.
32 Siehe Art.49a nKVG.
33 Vgl.Art. TbAbs. 1 nKLV
3a Vgl .Art .  7aAbs. 3 nKLV
3s Vgl .Art .9 Abs.2 nKLV
j6 Vgl. Übergangsbestimmungen der Bundesvefassung zur Anderung vom 13.Juni 2008.
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3. Spitextarif

I)er für freiberuflich tätige Pflegefachpersonen und Spitexorganisa-
tionen rnassgebliche Stundentarif wird beibehalten, die Ansätze werden
jedoch im Vergleich zurn heutigen RahmentarrP7 schrveizweit verein-
heitlicht und teuerungsbereinigt. Der gesetzliche Spitextarif gilt, soweit
und sofern die einschlägigen keine Abweichung vorsehen. Für Massnah-
men der Abklärr.rng und der Beratung sind neu pro Stunde CHF 79.80,
für Massnahnren der lJntersuchung und der Ilehandlung CHF 65.40 und
fiir Massnahrnen der Grundpflege CHF 54.60 zu entschädigen.38 Mass-
geblich sind Zerteinheiten von {iinf Minuten, wobei pro versicherte
Verrichtung mindestens zehn Minuten zu entschädigen sind.3e Art der
versicherten Leistung und Zeitaufwand sind in der Abrechnung aufzu-
führen.aO Die bei Inkrafttreten dieser Anderung geltenden Tärife und
Tärifverträge sind innert drei Jahren an die vom Bundesrat festgesetzten
Beiträge an die Pflegeleistungen anzugleichen. Die Kantonsregierungen
regeln die Angleichung.al

D. Qualitritssicherungsmassnalmren

Die anerkannten Leistungserbringer waren bereits nach geltendern
Recht zur Qualitätssicherung yerpflichtet.12 Die Leistungserbringer hat-
ten Qualitätsstandards zu definieren; in den Tärifverträgen waren die
Sanktionen bei Nichteinhalten derselben vorzusehen.a3 Das geltende
System hat nicht funktioniert;die Beruß- und Interessenverbände konn-
ten sich seit 1996 ntcht auf schweizweit verbindliche Qualitätssiche-
rungsstandards verständigen. Der Bundesrat ist nunmehr befugt, die
Modalitäten der Qualitätssicherungsmassnahmen und deren Überprü-
furg zu regeln.aa

" Vgl.Art. 9a Abs. 1 KLV
38 Vgl.Art. TaAbs. 1 nKLV.
3e Vgl .  Art .7aAbs.2 nKLV.
ao Vgl .Art .9Abs. 1 nKLV
*t Vgl. Übergangsbestinrmungen der Bundesvertassllrrg zur Anderung vom 13.Juni 200u.
o' Vgl.Art. 51 lit. e und Art. 77 KW.
+3 Vgl .Art .77 Abs.1 KW.
+a Vgl .Art .  25aAbs. 4 nKVG.
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E. Kostenuerteilung

1. Gebot der Kostenneutralität

Die neue Pflegefinanzierung verändert zwar die Finanzierungsanteile
der Beteiligten, darf aber nicht zu insgesamt höheren Kosten führen. Die
Beiträge sind erstmals so festzulegen, dass sie der Summe derVergütungen
fiir die im dem Inkrafttreten vorangehendenJahr ambulant und im Pfle-
geheim erbrachten Pflegeleistungen entsprechen.45 Kann diese Regelung
im erstenJahr nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung nicht eingehalten
werden, so hat der tsundesrat in den nachfolgenden Jahren die erforder-
l ichen Anpassungen vorzunehmen. 46

2. Selbstzahlungen desVersicherten

DieVersicherten haben fiir versicherte Pflegeleistungen weiterhin die
bisherigen Franchise und Selbstbehalte zu tragen.aT Die nicht versicher-
ten Betreuungsleistungen, insbesondere nicht gedeckte Behandlungspfle-
ge,'+r3 hauswirtschaftliche Hilfe, einschliesslich Mahlzeitendienst, und
nicht versicherte Präsenz- und Überwachungsmassnahmenae mussten
bislang vomVersicherten selbst bezahlt werden. Reichte dazu die Hilflo-
senentschädigung nicht aus, war derVersicherte gehalten, die ungedeck-
ten Kosten aus dem privatenVermöge17 zu begleichen.-War ein solches
aufgebraucht, kamen EL und Sozialhilfe zum Zrg.

Die neue Pflegefinanzierung führt neu fiir Heim- und Spitexpflege-
kosten eine Se/b stzahlung in Bezug auf die <nicht uon Sozialuersicherungen
gedeckten PflegekostenD t)on höchstens 20 % des höchsten uom Bundesrat-festge-
setzten Pflegebeitrages ern und hält die Kantone an, die Restfinanzierung

+s Gemäss Komnrentar EDI Anderungen KLV vom l 0.6.2009,4 f., betrugen inrJahr 2007
die Vergütungen der Krankenversicherung für Heimpflegeleistungen rund CHF 1,6 Mrd.
(ohneVergütungen fürArztleistungen, Medikamente u.a.) und für Spitexleistungen CHF 57.-
pro Stunde (vgl. INFRAS, Pflegefinanzierung: Ern-rittlung der Pflegekosten, 16. Mü 2007,
Zürich). Diese Beiträge wurden aufBasis derTeuerung derJahre 2007 und 2004 1= 3,1.'%) auf
2009 (tsasis.1ahr) hochgerechnet.

1(' Vgl. Absatz 1 der Übe rgangsbcstinurungerl der Bundesverfassung zur Anderung vonl
13.Juni  2008.

a7 Vgl .Art .64 KVCI.
a8 Art. 7 Abs. 2Lit.b KLV sieht abschliessend 14 Behandlungspflegenrassnahmen vor.
ae Art.7 Abs.2 lit. c Litr.2 KLV sicht Überwachungsnrassnahmen nur bei einer psychischen,

nicht aber physischen Gesundheitsbeeinträchtieung vor.
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zu regeln.s0 Für Heim- und Spitexpflegebedürftige bedeutet dies, dass sie
inskünftig maximal CHF 7884.-.fiir nicht uersicherte Betreuungs- und Pfege-
kosten zusätzhch zu Franchise und Selbstbehalt für versicherte Pflegeleis-
tungen i.S.v. Art.7 Abs. 2 KLV zu tragen haben.sl

Unklar ist, was mit den von Sozialversicherungen nicht gedeckten
Pflegekosten gemeint ist. Bezieht sich diese'Wendung auf die Pflegege-
samtkosten unter Einschluss von Lohnausf?illen der pflegenden Angehö-
rigen oder nur auf die von den gemäss KVG anerkannten Leistungser-
bringer erbrachten, aber nicht versicherten Massnahmen? Sind von den
ungedeckten Pflegekosten vorab alle sozialen Pflegeversicherungsleistun-
gen, narxentlich auch solche, die das KVG nicht vorsieht, z.B. die Hilflo-
senentschädigung, in Abzug zu bringen und die 20% vom verbleibenden
Restsaldo zu rechnen?

In den Erläuterungen zur Anderung der KW wird festgehalten, dass
tlnter dem Begrifr <Sozialversicherungen) im'W'esentlichen die Leistun-
gen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu verstehen und
weder Ergänzungsleistungen noch Hilflosenentschädigung vorab in Ab-
zug zu bringen seien.s2 Im Anhang werden folgende Berechnungsbei-
spiele erwdhnt:

Versicherter wird im Pflegeheirn betreut

Beispiel 1: Pflegebedarf uon 45 Minuten proThg

Pflegetaxe des Heims (Annahnre):
Beitrag OKP fiir Stufe 3 (Brutto)
Rest (nicht durch OKP gedeckt)
Patienrenbeteiligung (max. 20%o von CHF 108.- : CHF 21.60)
Restfi nanziertrng (Kanton)

Beispiel 2: Pflegebedarf mehr ak 300 Minuten pro Thg

Pflegetaxe des Heims (Annahme):
Beitrag OKP fiir Stufe 12 (Brutto)
Rest (nicht durch OKP gedeckt)
Patientenbeteiligung (max. 20%o von CHF 108.- : CHF 21.60)
Restfinanzierung (Kanton)

CHF 45._
CHF 27._
CHF 18._
CHF 18._
CHF

cHF 200.-
cHF 108.-
CHF 92._
CHF 2I.60
cHF 70.4(l

5( '  Vel.Art.25a Abs. 5 nKVG.
sl 20(% von CHF 108.-x365Täge.
5r Vgl. Konrnrcntar EDI AndcnrngenKW vonr 10.6.2(\09.3.
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Versicherter wird zu Flause durch Spitex betreut

Beßpiel 1: Pflegebedarf uon 20 Minuten (10 Minuten BehandlungspJlege
und 10 Minuten Crundpfege) proThg

Tarif  Spitex (Annahme): CHF 35.-
Beitrag OKP für 10 Min. Behandlungspflege (brutto) CHF 10.90
Beitrag OKP fiir 10 Min. Grundpflege (brutto) CHF 9.10
Rest (nicht durch OKP gedeckt) CHF 15.-
Patientenbetei l igung (max. 20%o von CHF 79.80 : CHF 15.95) CHF 15.-
Restfinanzieruns (Kanton) CHF 47,65

Beispiel 2: PflegehedarJ uon 80 Llinuten (20 Minuten BehandlungspJlege
und 60 Minuten CrundpJlege) proThg

Tärif  Spitex (Annahme): CHF 140.-
Beitrag OKP fiir 20 Min. Behandlungspflege (brutto) CHF 21.80
Beitrag OKP fiir 60 Min. Grundpflege (brutto) CHF 54.60
Rest (nicht durch OKP gedeckt) CHF 63.60
Patientenbetei l igung (max. 20(%von CHF 79.80: CHF 15.95) CHF 15.95
Restfinanzierung (Kanton) CHF 47.65

Die Nichtanrechnung der Hiffiosenentschädigurug kontrastiert mit der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung, wonach die Hilflosenentschädigung
zwar nicht mit der Behandlungspflege-,s3 wohl aber nrit der Grundpfle-
geentschädigung, je nachdem, ob und inwieweit alltägliche Lebensver-
richtungen mit den Grundpfl egeverrichtungen identisch sind, kongruent
ist.sa Trotz sachlicher Kongru enz entfällt praxisgemäss eine Anrechnung
in dem Ausmass, als keine Überentschädigung vorliegt. Der Krankenver-
sicherer hat wegen des Tärißchutzes für versicherte Pflegeleistungen die
versicherte Entschädigung und der Versicherte dafur keine zusätzlichen
Leistungerr zu erbringen. Mit der Hilflosenentschädigung hat derVersi-
cherte deshalb vorrangig die Pensionstaxe und die nicht versicherten
Leistungen, insbesondere auch Hilfeleistungen ausserhalb des Heinrs im
Zusamme nh an g mi t p e rs ö nli c h e n An gel e ge n h ei t e n, zu b e zahl e n, we s h alb
regelmässig keine Üb.r,r.tticherung vorliegt. 5s Eine Üb...trtrchädigung

s3 Vgl. Urteil
sa Vgl. BGE
ss Vgl. BGE

BGer vom 19.06.2007 (U 595/06) 8.3.3.2.
125V 297 E.5a und b.
125Y 297 E.5c.
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liegt nach der Meinung des Bundesgerichts nur dann vor, wenn die Pfle-
geentschädigung und die Hilflosenentschädigung die Heimkosten und
allfillige zusatzliche Betreuungskosten betragsmässig übersteigen wür-
dsn.56

3. Anteil des Krankenversicherers

Der Krankenversicherer hat für versicherte Pflegeleistungen nur aber
immer die versicherte Entschädigung genräss gesetzlichern bzw. verein-
bartem Pflegetarrf zu tragen. Im Jahr 2007 betrug der Kostenanteil der
Krankenversicherer {iir Heimpflegeleistungen rund CHF 1,6 Mrd. (ohne
Vergütungen fiir Arztleistungen, Medikamente u.a.) und fiir Spitexleis-
tungen CHF 57.- pro Stunde.sT

4. Anteil des Wohnsitzkantons

Die durch Selbstzahlungen desVersicherten und die Pflegeentschädi-
gung des Krankenversicherers nicht gedeckten Pflegekosten sind vom
Wohnsitzkanton zu 100% zu tragen. Der Kostenanteil für Akut- und
Üb.tgtttgspflege beträgt demgegenüber mindeste ns 55Yo der Gesamtkos-
ten,58 wobei in beiden Fälle,n der-W-ohnsitz- bzw. Standortkanton die
Restfinanzierung gegenüber dem Leistungserbringer direkt vorzuneh-
men hat.5e

Die neue Pflegefinanzrerung setzt damit den mit der Einführung des
neuen Frnanzausgleichs gesetzten Tiend fort, Alters- und Pflegeheime
sowie Behinderteneinrichtungen6O einheitlich kantonal zu finanzieren.
Bereits per l.Januar 2008 wurden die frührer im IVG vorgesehenen Bau-
und Betriebsbeiträge aufgehoben.6l Die Kantone sind während längstens
dreierJahre verpflichtet, die Bau- und Betriebsbeiträge der Invalidenver-
sicherung weiter auszurichten und die Finanzierung der notwendigen
Behinderteneinrichtungen im Rahm en zu entwickelnder Behinderten-

tn Vgl .Urtei lVerwGer GR vom 28.8.2008 (S 07 214) E.3h.
s7 Siehe supra Fussnote 45.
s8 Vgl.Art. Tb Abs. 1 KLV

" Vgl .Art .  Tb Abs.2 KLV
60 Wohnheinre und andere betreute kollektive lVohnformen fiir invalide Personen sind

Behinderteneinrichtungen i.S.v.Art. 3 Abs. 1 lit. b IFEG, können aber gleichzeitig ein Pflege-
heinr sein, wenn sie dieVoraussetzungen nach Art. 39 Abs. 3 KVG erfi i l len.

6r Vgl .Art .7 l -73 alVG.
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konzepte sicherzustellen.62 Die Finanzierung hat so zu sein, dass eine
S ozialhilfebedürftiekeit b ei den B enu tzer n ausseschlossen wird. 63

nI. Auswirkungen für die AHV

Die AHV ist primär eine Eru,erbsersatzuersicherung. Sie kennt gleich-
wohl zwer Pflegeversicherunssleistungen. Wie die IV6a, Unfallversiche-
rung65 und Militärversicheruns('(' eewährt die AHV seit dem 1. Januar
19 69 etne HilJlo s enen t s ch ä d igu r 19.67 D ie Hilfl osenentschädigung der Mili-
tärversicherung geht derj enigen der Unfallversicherung, diese der.y enigen
der IV und diese derjenigen derAHV vor.68 Die Hilflosenentschädigung
stellt eine zwar exportfihige, aber nicht exportpflichtige Geld- bzw.Dau-
erleistung i.S.v. Art. 17 Abs. 2 ATSG dar,6'; die absolut unpfindbar i51.7tr
Der Anspruch steht dem betreuungsbedürftigen Versicherten, nicht den
ihn pflegenden Personen zu.Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich nur
der jeweiligen Sozialversicherung unterstellte Versicherte mit Wohnsitz
und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz.Tl

DerAnspruch entsteht bei Eintritt der Hilflosigkeit.72 Die Bemessung
der Hilflosenentschädigung richtet sich in der AHV IV und Unfallversi-
cherung nach denselben Kriterien.T3 Nach Art. 9 ATSG gilt eine Person
als hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit ftr alltägliche

nt Vgl. ,1. Übergangsbestinunung der Bundesverfassung zu Art.112b (Förderung der Ein-
gliederung Invalider). Die kantonale Finanzieruns stellt eine Subventionierung dar, auf die ein
Rechtsanspruch für anerkannte Behinderteneinrichtungen besteht (vgl.Art.8 f.lFEG).

63 Vgl .Art .7 Abs. 1 IFEG.
('a Vgl.Art. ,+2 ff. IVG und Art.35 ff. IVV.
('s Vgl.Art.26 f. UVG und Art.37 f. UVV.
66 Vgl .Art .20 MVG.
67 Vgl .Art .43b'sAHVG.
68 Vgl .Art .66 Abs.3 ATSG.
t"  Vgl .BGE IJJV 57 E.6.4.
7 ' )  V€t l .BGE 130II I '+00 E.3.3.2.
71 Vgl .Art .  42 f  .M. lJnter dem Begri lTWohnsi tz ist  derWohnsi tz nach Art .  23 Abs. 1 ZGts

zu verstehen, also derjenige des frei gewählten Wohnsitzes unter Ausschluss des abgeleiteten
Wohnsitzes bevormundeter Personen nach Art.25 Abs. 2 ZGts (vgl. BGE 130V 404
E.5 und 6).

72 Art. 37 UW der den tseginn des Anspruchs auf eine Hilf losenentschädigung der Unfall-
versicherung an den Beginn eines allfdll igen Rentenanspruchs knüpft, ist verfassungs- und
gesetzwidrig (vgl. BGE 1JJV 42 E. 3).

73 Vgl .  BGE 127V 115 E. 1d.

Hardy Landolt
29



Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen
Über-wachung bedarf. Die spezifi schen AusführungsbestimmungenT 4 er-
r,vähnen neben der Hilfb bei der Verrichtung von alltäglichen Lebensver-
richtungen und der persönlichen Üb..*.chung auch die Pflege und die
lebenspraktische Begleitung.Ts

Inr (Jnterschied zu der Hilflosenentschädigung der IV und Unfallver-
sicherung wird die Hilflosenentschädigung der AHV nur bei nittlerer
oder schwerer, nicht aber leichter Hilflosigkeit gewährt. Dre altersbedingte
Ungleichbehandlung wird sich mit dem lnkraftreten der neuen Pflegefi-
nanzierung ändern. I',leu können auch Altersrentner mit leichter Hilllosigkeit
eine Hilflosenentschädigung beansprucl1gn.76 Zumindest im Vergleich zar
Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung unterscheidet sich die
Regelurrg der AHV darin, dass die Anspruchsberechtigung erst nach ,4b-
lauf eines Karenzjah res besteht.TT

Die Hilflosenentschädigung der AHV für eine Hilflosigkeit schweren
Grades beträgt 8}'%,jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% des
Mindestbetrages der Altersrente von derzeit CHF 1140.-.78 Die Hilflosenent-
schädigung der IV demgegenüber macht bei schwerer Hilflosigkeit 80Yo,
bei nrittelschwerer Hilflosigkeit 50% und bei leichter Hilflosigkeit 20%o des
Höchstbetrages derAltersrente von derzeit CHF 2280.- aus.7e Die Hilflo-
senentschädigung der Unfallversicherung beläuft sich bei schwerer Hilflo-
sigkeit auf das Sechsfache, bei mittelschwerer Hilflosigkeit auf das Viefache
und bei leichter Hilflosigkeit auf das Doppelte des Höchstbetrages des ver-
sicherten Tägesverdierxtes von derzeit CHF 346.-.irO

Hält sich ein Bezüger einer Hilflosenentschädigung zu Lasten der
Sozialversicherung in einer Heilanstalt auf, so entfillt der Anspruch auf
die Entschädigung für jeden vollen Kalendermonat8l des Aufenthalts in

7a Vgl .  z.B.Art .37 IVV und Art .3u UVV.
7s I-)ie lebenspraktische Begleitung beinhaltet r,veder die direkte oder inclirekte Dritthilfe

bei den scchs alltäglichen Lebensverrichtunsen noch die Pflege noch die Übcnvachung. Sie
stellr vichnehr ein zusätzliches und eigenständiges Instituc der Hilfe dar (vgl. BGE lJJV 150
E e).

7(' Siehe Art. , l3bi'AHVG in der neuen Fassung gemäss Bundesgesetz liber die Neuordnung
der Pflegefinanzierung vonr 13.6.2008 (vgl. Btsl 2008 5247).

" V gl.Art. 43bis Abs. 2 nAHVG.
78 Vgl .Art .  z[Jbisf , !5.3 AHVG.
t, VgI.f,11. zfltcrAbs. 1 IVG.
8" Vgl .Art .22 Abs. 1 und Art .38 Abs. 1 UW.
81 Die Hilf losenentscl-rädigurrg der IV wird bei einem Heimautenthalt pro Monat um die

Hälf te gekürzt  (vgl .Art . :+"tcrAbs.2 IVG).AlsVersicherte,  d ie s ich in einenr Heinr auf l ra l ten,
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der Heilanstalt.s2 f)ie Entschädigung fiir eine Hilflosigkeit schweren oder
mittleren Grades reduziert sich unr die Hälfte, wenn derVersicherte sich
in einem Heim authäIt.83 Der neu eingeführte Anspruch auf die Entschä-
digung für eine Hilflosigkeit leichten Grades entfillt aber gänzlich und
nicht nur zur Hälfte bei einem Aufenthalt im Heim.sa

IV. Auswirkungen für die EL

A, Verhinderung eilrcr Sozialhiltbbedüftigkeit

Die EL bezwecken eine Siclrcrung des sozialuersicherungsrechtlichen Exis-
tenzminimL;ms vorr Alters- und Invalidenrentnern sowie Bezügern einer
Hilflosenentschädieung der IV.8s Dieses geht über das absolute Sozialhil-
feminimum hinaus;8(' folgerichtig sieht nun die neue Pflegefinanzierung
explizit vor, dass ein Aufenthalt in einem anerkannten Pflegeheirn in der
Regel keine Sozialhil;feabhängigkait zur Folge haben darf .87 Dies grlt muta-
tis mutandis auch für andere Pflegebedürftige; auch sie sollten nicht so-
zialhilfeb e dürftig werden. 88

B. Jährliche Ergänzungslei.stung

1. Versicherte befindet sich nicht in Heimpflege

Das El-Leistungssystem unterscheidet, ob sich derVersicherte in Spi-
tal- bzw. Heimpflege befindet. Ist das nicht der Fall, gilt das normale
System der Gegenüberstellung der bei nicht pflegebedürftigen Personen
anrechenbaren Einnahmen und Aussaben.se Bei den pflegebedürftigen

gelten Personen, u,elche dort nrehr als 15 N:ichtc in einern Kalendermon:rt verbringcn (vgl.
RGE 132V 321E.6 und 7).  Bei  Mindeqähr igen, die s ich in einer Eingl iederungsinst i tut ion
befinden, w.ird die Hilf losenentschädigung tageweise gekürzt (vgl.Art. {2btr fifs. 4 IVG).

82 Vgl .Art .  67 Abs. 2 ATSG.
83 Vgl .Art .  43bi 'Abs. 5 AHVG i .Vnr.  Art .12 Abs. 5 IVG bzwArt .Art .  67 Abs. 2 ATSG.
8a Vgl .Art .43b"Abs. lb is nAHVG.
8s Vgl .Art .4 Abs. 1 ELG.
8(' I)ie anrechenbaren Ausgaben von CHF 31340.- fi ir einen Alleinstehertden zuzüglich

die in Art. 10 Abs. 3 ELG er-wähnten Ausgaben sind höher als das in den SKOS-ltichtlinien
e rwä h n te s o z i a l h i l fe re c h tli c h e E xi s te nz n ri n i utt tn.

87 Vgl .Art .  1()  Abs.2 l i t .  a ELG.
88 Siehe auch Art .  T Abs. 1 IFEG.
8e Vgl .Art .  10Abs. 1 ELG.
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Versicherten, die zu Flause betreut werden, müssen aber bei den Einnah-
me n dre H i lJlo s e n e nts ch ä d igu ng'trt u nd di e Ve rwan d te nu n ters tü t zungl 1 - im
(Jnterschied zu den familienrechtlichen Unterhaltsbeiträger'e2 - nicht
angerechnet werden. Bei den Ausgaben können behinderungsbedingte Aus-
lagen bis maxinral CHF 3600.- für die Miete einer rollstuhlgängigen
Wohnung berücksichtigt werden. e3

Besonderheiten gelten, wenn der pflegebedürftige Versicherte ein Ei-
genheim bewohnt, das sich in seinem Eigentum oder demjenigen des
Ehegatten befindet. Nach dem Crundsatz dcr antcilnrdssigen Anrechnung des
Itlettouermögensea müssen sich Altersrenter tÄu und die anderenVersicher-
ten l/s des über CHF 25000.- (Alleinstehende) bzw. CHF 40000.-
(Ehegatten) liegendenVermögens anrechnen. Neu werden diese Wrmö-
gensfreigrenzen auf CHF 37 500.- (Alleinstehende) bzw. CHF 60000.-
(Ehegatten) erhöht.e5

Die Jür in selbst bewohntes Wohneigentwn inuestiertes Eigenkapital bisher
geltende Wrmögensfreigrenze uon CHF 112500.- wird mit lnkrafttreten der
neueil PJlegeJin an z i erung auf C HF 3 0 0 0 0 0 .- erhöht, wenn ein Ehep aar bzw.
ein Ehegatte Eigentünrer einer selbst bewohnten Liegenschaft ist und ein
Ehegatte Bezüger einer Hilflosenentschädigmg der AHV IV Unfallversi-
cherung oder Militärversicherung ist.e6

2. Versicherte befindet sich in Heimpflege

Befindet sich der Versicherte in Spital- bzw. Heimpflege, wird die
jährliche EL auch durch eine Gegenüberstellung von Einnahmen und
Ausgaben ermittelt, bei den Ausgaben aber die Tägestaxe und ein Betrag
fiir persönliche Auslagen berücksichtigt.eT Die Kantone können eine
Obergrenze bei den anrechenbaren-fagestox€n vorsehen.es Bislang war es den
Kantonen nicht untersagt, Tägestaxen vorzusehen, die den Versicherten
zurrr Bezug von Sozialhilfeleistungen zwangen. Neu müssen die anre-

eo Vgl .Art .
e1 Vgl .Art .
e2 Vgl .Art .
e3 Vgl .Art .
')a Vgl. Art.
es Vgl .Art .
er 'Vgl .Art .
e7 Vgl .Art .
e8 Vql .Art .

11 Abs. 3 l i t .  d ELG.
11 Abs. 3 l i t .  a ELG.
11 Abs. 1 l i t .  h ELG.
10 l i t .  b zitr .3 ELG.
11Abs. l l i r .cELG.
11 Abs. 1 l i r .  c ELG.
11 Abs. 1b's l i t .  b nELCl.
10Abs.2 ELCI.
10 Abs. 2 ELG.
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chenbaren Tägestaxen von Bundesrechts wegen so hoch sein, dass der
Versicherte nicht sozialhilfebedürftig wird.ee Dre Erhöhung der für in selbst-
hewohntes Wohneigentunt inuestiertes Eigenkapital geltenrle Wrmögensfreigrenze
uon derzeit CHF 112 500.- auf neu CHF 300000.- gilt auch dann, wenn
der Ehegatte des sich in Heimpflege befindlichen Versicherten die Lie-
genschaft bewohnt.1o0

C. l,'ergutung uon Krankheits- und Belirderungskosten

DieVergütung von Krankheits- und Behinderungskosten, die bis zum
3l.Dezember 2007 vom tsund geregelt war,lOl wurde bereits per 1.Ja-
nuar 2008 mit der Einführung des NFA kantonalisiert.l02 Die Kantone
sind seither verpflichtet, den Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleis-
tung die ausgewiesenen Kosten u.a. fiir Hilfe, Pflege und Betreuung zu
Hause sowie in Tägesstrukturen und Hilßmittel zu entschädigen.103 Per-
sonen, die aufgrund eines Einnahnrenüberschusses keinen Anspruch auf
eine jährliche Ergänzungsleistung haben, haben Anspruch auf dieVergü-
tung der Krankheits- und Behinclerungskosten, die den Einnahmenüber-
schuss übersteigen. 1o+

Die Kantone können die Vergütung im Rahmen einer wirtschaftli-
chen und zweckmässigen Leistungserbringung beschränken10s und ins-
besondere Höchstbeträge festlegen. Die kantonalen Höchstbeträge dür-
fen bei zu Flause lebenden Personen folgende Beträge nicht unterschrei-
ten, und zwar bei:

alleinstehenden und verwitweten Personen sowie Ehegatten von in
Heimen oder Spitälern lebenden Personen: CHF 25 000.-,
Ehepaaren: CHF 50 000.- und
Vollwaisen: CHF 10 000.-. 106

Bei zu Hause lebenden alleinstehenden und verwitweten Personen
oder bei zu Hause lebenden Ehegatten von in Heimen oder Spitälern

ee Vgl. Art.  10 Abs. 2 nELG.
1') ' )  Vgl.Art.  11 Abs. luts l i1. a nILG.
1o1 Siehe aELKV
ro2 Vsl. Art. 14 ff. ELG und Art. 19b ELV.
r03 Vgl.Art.  14 Abs. 1 l i t .  b und f ELG.
10+ Vgl .Art .  14 Abs.6 ELG.
r05 Vgl.Art.  14 Abs. 2 ELG.
106 Vgl.Art.  14 Abs.3 l i t .  a ELG.
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lebenden Personen, denen ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung
der IV oder der Unfallversicherung zusteht, erhöht sich der Mindestbe-
trag von CHF 25 000.- bei schwerer Hilflosigkeit auf CHF 90 000.- bzw.
bei rnittlerer Hilflosigkeit auf CHF 60 000.-, soweit die Kosten fur Pflege
und Betreuung durch die Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind.107
Dieselbe Erhöhung wird auch bei Bezügern einer Hilflosenentschädi-
gung der AHV gewährt, die vorher eine Hilflosenentschädigung der IV
bezogen haben.l08

Bei zu Hause lebenden Ehepaaren, von denen einer oder beide hilflos
sind, erhöht sich der Mindestbetrag von CHF 50000.- wie folgt:ttto

Seit der Revision des ELG spricht der Gesetzestext explizit nur von Kos-
tenersatz, was impliziert, dass weder ein Lohnausfall noch eine unentgelt-
liche Angehörigenpflege entschädigt werden dürfen. In Art. 13 Abs. 5
aELKV war festgehalten, dass eine Entschädigung für Angehörigenpflege
bis CHF 24000.- gewährt werden kann, wenn der pflegende Angehöri-
ge <dauernd> seine Erwerbstätigkeit aufgegeben hat und eine <wesentli-
che Erwerbseinbusse)) entsteht. Die kantonalen Ausführungsbestimmun-
gen haben diese Regelung mitunter in das kantonale Ergänzungsleis-
tungsrecht übernomnlen,1 10 schliessen aber die unentgeltliche Angehöri-
genpflege von der Entschädigungspflicht aus.11 1

107 Vgl .Art .  14Abs.4 ELG undArt .  19bAbs. 1 ELV.
loE Vgl .Art .  14 Abs.5 ELG.
r('e Vgl.Art. 19b Abs. 2 ELV.
rlt) Vgl. z.B. $ 12 Zusatzleistungsverordnung (ZLV) vom 5.3.2008 (ZH).
I I I lrn Kanton Zirich rverden für ausgewiesene BetreLrungs- und Pflegekosten pro Jahr nur

CHF ,1800.- und zudem nur Stundenansätze von maximal CHF 25.- brutto vergütet, wenn
der Leistungserbringer nicht inr gleichen Haushalt wohnt oder nicht nach KVG anerkannt ist
(vgl. z.B. $ 11 Abs. 4 Zusarzleistungsverordnung [ZLV] vom 5.3.2008).

Anzahl Personen nit HE

beide Ehegatten

ein Ehegatte

Crad der Hiffiosigkeit

je schwer
je mittelschwer
ein Ehegatte schwer
ein Ehegatte mittelschwer
schrver
mittelschwer

Höchstbetrag
cHF 180 000.-
cHF 120000.-
cHF 150000.-
cHF 150000.-
cHF 1 15 000.-
cHF 85 000.-
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